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Hygienekonzept für Leichtathletik-Wettkämpfe im Apollinarisstadion  

Allgemeines 

Die Vorgaben der Coronaschutz-Verordnung RLP u. a. zur Gesamtzahl von Personen inner-

halb größerer Gruppen, den Mindestabständen und zur Nutzung Mund-Nasen-Bedeckung 

sind einzuhalten. Die Verhaltensregeln sind von allen Beteiligten zu beachten. 

 

Das gilt vor allem für folgende Punkte: 

1. Mindestabstände einhalten (markierte, abgesperrte Laufwege und Einbahnregelungen un-

terstützen dabei) 

2. Hygieneregeln für Husten, Niesen, Händewaschen befolgen 

3. Tragen von Alltagsmasken, soweit vorgeschrieben (z.B. in Wartebereichen usw.) 

4. Beim Vorhandensein von typischen Symptomen ist eine Teilnahme/Anwesenheit ausge-

schlossen 

 

Der Zutritt zum Stadion ist nur mit Abgabe der ausgefüllten Einverständniserklärung mög-

lich. Die Daten werden zur Nachverfolgung datenschutzkonform 4 Wochen aufbewahrt. Auf 

die Verhaltensregeln wird zusätzlich mit Aushängen hingewiesen. 

Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird der Zutritt im Rahmen des 

Hausrechts verwehrt. Bei Verstößen während der Veranstaltung werden sie von der Veran-

staltung ausgeschlossen und haben das Gelände zu verlassen.  

Alle Personen müssen bei Betreten der Anlage die Hände desinfizieren.  

Das Aufwärmgelände auf dem benachbarten Gelände darf nur per Einbahnstraßensystem 

genutzt werden (gegen den Uhrzeiger). Auch hier ist der Mindestabstand zu beachten. 

Wettkampf 

Die Startgelder sind vorab nach Meldebestätigung zu überweisen. Die Wettkampfunterlagen 

können nur vereinsweise und nur durch EINEN Vertreter abgeholt werden. Die Unterlagen 

werden im Eingangsbereich ausgegeben. Startlisten und der aktuelle Zeitplan können online 

überprüft und eingesehen werden. 

Das Stadion darf von den Athleten und Betreuern nur für den definierten Zeitraum des jewei-

ligen Wettkampfes der Disziplin betreten werden. Die vorangehende und nachfolgende Auf-

enthaltsdauer im Stadion muss möglichst reduziert werden. Der Zutritt zum Wettkampfbe-

reich (Innenraum) ist nur Athleten gestattet, deren Wettkampf ansteht. Der Einlass erfolgt 

nach Kontrolle im Callroom 15 min vor dem Wettbewerb. Der Ausgang erfolgt unmittelbar 

nach Abschluss des Wettbewerbes.  

Die Sprintdisziplinen bis einschließlich 400m werden in Bahnen (6) gelaufen. Die tatsächli-

che Besetzung obliegt ausschließlich dem Veranstalter. Die Startblöcke werden nach jedem 

Start vom Organisationspersonal gereinigt. 

Läufe über 400m werden in Gruppen von bis zu 12 Personen durchgeführt. Direkter Perso-

nenkontakt ist zu vermeiden. Bis kurz vor dem Start sind die Mindestabstände einzuhalten, 

sollte dies nicht möglich sein, sind Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen.  

https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/
https://www.sport-id.de/files/mediaFiles/113329.pdf
https://ergebnisse.leichtathletik.de/Competitions/Details/3571
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Trainer, Betreuer, Athleten 

Im gesamten Stadion sind keine Zuschauer erlaubt. Pro Athlet ist EIN Betreuer / Trainer 

zugelassen. Im Wettkampfbereich dürfen sich nur das Kampfgericht, Organisationshelfer 

sowie die aktuellen Teilnehmer aufhalten. Trainer / Betreuer, früher oder später startende 

Athleten dürfen sich nicht im Innenraum (Wettkampfbereich) aufhalten. Deren Platz ist auf 

der überdachten Tribüne oder auf der gegenüberliegenden Tribüne. Markierungen folgen. 

Die überdachte Haupttribüne hat insgesamt 550 bestuhlte Sitzplätze auf eingebauten Sitzbän-

ken. Das Einhalten der Mindestabstände auf der Tribüne ist bis zu einer Anzahl von mindes-

ten 100 Personen in jedem Fall möglich.  

Auf der Gegengrade befindet sich ebenfalls eine nicht überdachte Steintribüne, auf die aus-

gewichen werden kann, ohne den Bereich der Wettkampfstätte betreten zu müssen. 

Kampfrichter und Organisationshelfer 

Für diesen Personenkreis gelten die gleichen beschriebenen Grundsätze wie für die Teilneh-

mer. 

Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe und Einwegtücher werden vom Veranstalter gestellt. 

Sanitäre Anlagen 

Umkleidekabinen und Duschen stehen nicht zur Verfügung.  

Die Nutzung der sanitären Anlagen ist unter Beachtung des Abstandes möglich. Hierbei soll 

die Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Es sind Möglichkeiten zum Händewaschen, 

Desinfizieren und Abtrocknen mit Einmalhandtüchern vorhanden. Die sanitären Anlagen 

werden ausreichend belüftet und regelmäßig gereinigt. 

Es gibt keine Urkunden und keine Siegerehrung. Ergebnisse werden online veröffentlicht. 

Haftungsausschluss 

Jeder Teilnehmer, Trainer, Betreuer, Zuschauer sowie Mitarbeiter der Organisation und 

Kampfrichter handeln auf eigene Verantwortung. Eine Haftung des Veranstalters, seiner Or-

gane, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ist im Hinblick auf eine Covid-19 Erkrankung 

ausgeschlossen, es sei denn, dieser oder vorstehend genannte tätige Personen handeln grob 

fahrlässig oder vorsätzlich. 

 

TuS Ahrweiler 1898 e.V., Postfach 1522, 53460 Bad Neuenahr-Ahrweiler 

https://www.tus-ahrweiler.de/ in der LG Kreis Ahrweiler https://lg-kreis-aw.de/ 

Coronabeauftragte: Sabine Schenke, info@tus-ahrweiler.de oder 0162 3099421 

 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und ander-

weitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich 

ist. 

https://www.sport-id.de/files/mediaFiles/113330.pdf
https://ergebnisse.leichtathletik.de/Competitions/Details/3571
https://www.tus-ahrweiler.de/
https://lg-kreis-aw.de/
mailto:info@tus-ahrweiler.de

